
Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Wirtschaft und Entwicklung 

ILO: Zugangsbeschränkungen zum öffentlichen 
Dienst der Bundesrepublik Deutschland unter der 
Lupe — Untersuchungsbericht — Bonner Antwort 
(13) 

(Vgl. auch Wol fgang Däubler, >Radikale< im 
öffent l ichen Dienst als Thema des internatio
nalen Rechts. Die Bundesrepubl ik Deutsch
land und das ILO-Übere inkommen Nr .111 , 
VN 3/1986 S.99ff.) 

Der Streit, ob die Bundesrepubl ik Deutsch
land durch die Anwendung des sogenannten 
Radikalenerlasses gegen das Übereinkom
men Nr.111 der Internationalen Arbei tsorga
nisation (ILO) über die Diskr iminierung in Be
schäf t igung und Beruf verstößt, bleibt auf 
dem Tisch. Ein von der ILO im November 
1985 eingesetzter Untersuchungsausschuß 
war im Februar d ieses Jahres mehrheit l ich 
zur Auf fassung gelangt, daß »die in der Bun
desrepubl ik in Anwendung der Treuepfl icht 
zur freiheit l ichen demokrat ischen Grundord
nung der öffentl ich Bediensteten getroffenen 
Maßnahmen sich nicht innerhalb der Gren
zen des Übere inkommens gehalten haben«. 
In ihrer am 28. Mai dem Verwaltungsrat der 
ILO unterbrei teten Stel lungnahme weist die 
Bundesregierung nun dieses Urteil und die 
davon abgelei teten Empfehlungen zurück, 
verzichtet aber darauf, die Sache zur endgü l 
t igen Abk lärung vor den Internationalen Ge
r ichtshof im Haag zu br ingen. Damit bleibt 
die Auf fassung des Untersuchungsaus
schusses für die ILO rechtsverbindl ich, w ä h 
rend die Bundesregierung laut ihrem Schrei
ben »keinen Anlaß« sieht, »von ihrer Rechts
posi t ion abzugehen«. 

I. Die Beschwerde gegen Bonn war am 
13. Juni 1984 v o m kommunis t isch orientier
ten Wel tgewerkschaf tsbund (WGB) einge
reicht worden . Danach gibt es seit 1979 
mehrere hundert Fälle diskriminierender 
Maßnahmen zum Nachtei l von Bewerbern 
um Stel lungen im öffent l ichen Dienst oder 
von öffent l ich Bediensteten. Vom Berufsver 
bot« betroffen seien zumeist Mitgl ieder der 
Deutschen Kommunis t ischen Partei (DKP) 
oder Personen, die für diese Partei bei Ge
meinde- oder Landtagswahlen kandidier
ten . 
Bonn antwor te te am 18. Dezember 1984 auf 
die Klage, daß in der Bundesrepubl ik nie
mand wegen seiner pol i t ischen Meinung aus 
d e m Staatsdienst entfernt werde. Mit der 
freiheit l ichen demokrat ischen Grundord
nung nicht zu vereinbarende pol i t ische Auf
fassungen von Beamten könnten aber dann 
keinen Schutz mehr genießen, wenn zu ihrer 
Verwirk l ichung gewal t tä t ige oder verfas
sungswidr ige Methoden angewandt oder 
befürwortet werden . Die Bundesregierung 
verwies in d iesem Zusammenhang auf die 
Entscheidung des Bundesver fassungsge
richts vom 22. Mai 1975. 
Mit dieser Antwor t gab s ich die ILO nicht 
zufr ieden, zumal umfangreiche Dossiers vor
lagen, wonach Lehrer, Postbeamte, Eisen

bahner und Personen im Kirchendienst ihre 
Stelle ver loren, wei l sie der DKP angehör ten, 
an öffent l ichen Demonstrat ionen te i lnahmen 
oder Aufrufe unterzeichneten. Keine dieser 
Tät igkei ten ist nach deu tschem Gesetz ille
gal . 
Der aus dem Finnen Voit to Saario, dem 
Schweizer Dietrich Schindler und dem Vene
zolaner Gonzalo Parra-Aranguren zusam
mengesetzte Untersuchungsausschuß be
reiste mehrmals die Bundesrepubl ik und 
sprach sowoh l mit den Behörden wie mit 
Gemaßregel ten. Schl ießl ich teilte er die Be
denken hinsicht l ich der Vertragskonformität 
der Vorgänge in der Bundesrepubl ik , welche 
dem ILO-Übere inkommen Nr.111 im Jahre 
1961 ohne Vorbehal te beigetreten ist. Nur 
Professor Parra-Aranguren vertrat eine ab
weichende Meinung. Er bemerkte, daß die 
betref fende Konvent ion nicht zum Schutz 
von Personen ausgelegt werden könne, die, 
wenn auch mit fr iedl ichen Mit te ln, Ideen ver
t reten, die gegen menschl iche Grundrechte 
ger ichtet s ind. 

II. Der 214 Seiten starke Bericht des Unter
suchungsausschusses gelangt im wesent l i 
chen zu fo lgenden Erkenntnissen: 
»Die von den Behörden einiger Länder sowie von 
bestimmten Bundesressorts angewandten 
strengeren Prüfungskriterien haben Bedingun
gen geschaffen, die über das Maß des für ein 
ordnungsgemäßes Funktionieren des öffentli
chen Dienstes Notwendigen hinausgehen. In den 
vor den Ausschuß gebrachten Einzelfällen war 
nicht erkennbar — abgesehen von einigen von 
der Regierung oder ihren Zeugen erwähnten Fäl
len von Verfehlungen im Amt —, daß die Tätigkei
ten, auf Grund derer Personen aus dem öffentli
chen Dienst entfernt werden sollten, die Erfüllung 
ihrer Dienstpflichten oder das Funktionieren des 
jeweiligen Dienstes beeinträchtigt hätten. Es war 
nicht erwiesen, daß eine Weiterbeschäftigung 
der Betroffenen solche nachteiligen Wirkungen 
haben würde. Der Ausschuß bemerkte, daß die 
Behörden dem Anliegen, das Funktionieren des 
öffentlichen Dienstes in Krisen- oder Konfliktzei
ten zu sichern, dadurch entsprechen könnten, 
daß sie die politische Zuverlässigkeit als Erfor
dernis der Beschäftigung in bestimmten Stellen 
je nach der Natur der betroffenen Funktionen 
werteten; eine solche Bedingung sollte indessen 
nicht auf die Beschäftigung von Beamten im öf
fentlichen Dienst generell erstreckt werden. Die 
unterschiedslose Anwendung der Treuepflicht 
auf alle Beamten ohne Rücksicht darauf, wie sich 
ihre politische Haltung oder Betätigung auf die 
Ausübung der ihnen übertragenen Funktionen 
auswirken könnte, dürfte nicht den Erfordernis
sen sämtlicher Arten der betroffenen Tätigkeiten 
entsprechen. Aus einer Prüfung der vor den Aus
schuß gebrachten Fälle von Lehrern — beruflich 
gesehen die Hauptgruppe der von Maßnahmen 
auf Grund der Treuepflicht Betroffenen — er
schien es dem Ausschuß, daß in den meisten 
Fällen die Berechtigung ihres Ausschlusses aus 
dem öffentlichen Dienst oder der sonstigen ge
troffenen Maßnahmen nicht erwiesen w a r . . . 
Der Ausschuß stellte fest, daß in keinem der Fälle 
der Vorwurf gemacht wurde, die betroffenen Per
sonen hätten sich gegen die Sicherheit des Staa
tes betätigt, noch wurde versucht, die Entschei
dung auf Grund der Sicherheitsempfindlichkeit 
der verfügbaren Arbeit zu rechtfertigen. Der Aus
schuß hob hervor, es sei besonders deutlich, daß 
Erwägungen dieser Art in den vielen Lehrer be
treffenden Fällen keine Rolle gespielt hätten.« 

III. Der Verwal tungsrat — das Lei tungsgre
mium — der ILO legte auf seiner Tagung 
Ende Februar den Untersuchungsber icht 
vorläuf ig in die Schublade, u m der Bundes
regierung drei Monate Zeit für eine Entschei
dung und die Abfassung einer Ste l lungnah
me zu gewähren. Theoret isch hatte Bonn die 
Alternative, entweder die Ergebnisse der Un 
tersuchung zu akzept ieren und seine Prakt i 
ken dami t in Übere inst immung zu br ingen, 
oder aber den Internationalen Ger ichtshof 
als höchste Instanz anzurufen. Die letztge
nannte Mögl ichkei t erschien der Bundesre
gierung offenbar zu riskant. Sie entsch ied 
sich daher für »weder das eine, noch das 
andere«, w ie es in dem vom 20. Mai dat ierten 
Brief dargelegt w i rd : 

»Die Bundesregierung verweist hinsichtlich der 
materiellen Beurteilung auf die von ihr in ver
schiedenen Stellungnahmen niedergelegte 
Rechtsauffassung. Sie sieht sich in ihrer Rechts
auffassung durch die Feststellung der Ausschuß
mehrheit bestätigt: »Personen, die für eine Ord
nung eintreten, welche mit der freiheitlich demo
kratischen Grundordnung oder Menschenrech
ten im Widerspruch steht, können von allen Be
schäftigungen ferngehalten werden, für welche 
eine unzweifelhafte Einstellung zur freiheitlich de
mokratischen Grundordnung und zu den Men
schenrechten als wesensnotwendige Vorausset
zung der betreffenden Beschäftigung zu betrach
ten ist.< Mit Bedauern muß sie aber zur Kenntnis 
nehmen, daß die Empfehlungen der Ausschuß
mehrheit von diesen Feststellungen nicht getra
gen werden und ihnen zuwiderlaufen.« 
Die in der Bundesrepubl ik Deutschland ge
troffenen Maßnahmen seien darauf ger ich
tet , »menschl iche Grundrechte im Sinne der 
durch das Grundgesetz verankerten d e m o 
krat ischen Grundordnung zu schützen«. Das 
Schreiben beruft s ich im weiteren auf das 
Konzept der »wehrhaften Demokrat ie« und 
die Pflicht aller Beamten in der Bundesrepu
blik, s ich zur freiheit l ichen demokrat ischen 
Grundordnung zu bekennen. »Wie die Aus
schußminderheit« (der Venezolaner Parra-
Arranguren) »ist die Bundesregierung der 
Auf fassung, daß der Ausschuß diese Kern
frage nicht geprüft hat, obwoh l er die Pfl icht 
dazu hatte.« 
Nach d e m Internationalen Pakt über bür
gerl iche und pol i t ische Rechte könnten 
laut Bonner Ste l lungnahme die Bes t immun
gen eines Menschenrechtsübere inkommens 
nicht so ausgelegt werden , daß sie für Per
sonen das Recht begründen, Tät igkei ten 
auszuüben, die auf die Abschaf fung oder 
Einschränkung der Menschenrechte abzie
len. Diesen Aspekt habe die Ausschußmehr
heit bedauer l icherweise nicht h inreichend 
gewürd ig t . 
»Angesichts all dieser Aspekte, die sie in ihrer 
Rechtsauffassung stützen, erklärt die Bundesre
gierung, daß sie nicht beabsichtigt, den Streitfall 
dem Internationalen Gerichtshof zu unterbrei
ten«, 
heißt es abschl ießend. 
»Die Bundesregierung sieht keinen Anlaß, von 
ihrer Rechtsposition abzugehen. Entsprechend 
ihrem wiederholt geäußerten Wunsch, die Ver
fahren der Normenkontrolle zu unterstützen und 
den Dialog mit den normenüberwachenden Gre
mien der ILO zu fördern, wird sie über alle ein
schlägigen Fragen in Übereinstimmung mit Arti
kel 22 der Verfassung der Internationalen Arbeits
organisation berichten.« 
IV. Ungeachtet der Kritik der Bundesregie
rung am Untersuchungsber icht konnte der 
ILO-Verwaltungsrat auf seiner Tagung Ende 
Mai aber nicht anders, als ihn zur Kenntnis zu 
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nehmen und damit rechtsverbindl ich zu ma
chen. Die Einsetzung eines Untersuchungs
ausschusses ist das stärkste Druckmit te l , 
das die ILO zur Durchsetzung der von den 
Mitgl iedstaaten freiwil l ig e ingegangenen 
Verpf l ichtungen besitzt. Al lgemein w i rd mit 
Genugtuung verbucht , daß die deutsche 
Bundesregierung dem Ausschuß alle Er
leichterungen gewährte. Polen zum Beispiel 
verweigerte den Mitgl iedern eines anderen 
Ausschusses, der über die Vereinigungsfrei
heit (Übere inkommen Nr.87) ber ichten sollte, 
kurzerhand die Einreise. Dennoch kann die 
Haltung Bonns n iemanden befr iedigen. ILO-
Generaldirektor Francis Blanchard drückte 
auf einer Pressekonferenz die Hoffnung aus, 
daß im Verlauf des Dialogs eine Anpassung 
der bundesdeutschen Rechtspraxis an die 
Best immungen des Übere inkommens Nr. 
111 zus tandekommt . Künft ig w i rd der Nor-
menkontrol lausschuß der ILO die Entwick
lung unter die Lupe nehmen und jedes Jahr 
einen Lagebericht erstel len, was für Bonn 
sehr unangenehm sein kann. Wegen Diskri
minierung in Beschäf t igung und Beruf aus 
pol i t ischen Gründen stehen übr igens auch 
einige Staaten der osteuropäischen Region 
wie die DDR und die Tschechos lowakei am 
Pranger. Pierre Simonitsch • 

UNCTAD: Verhaltenskodex gegen wettbewerbs
beschränkende Geschäftspraktiken — Erste 
Überprüfungskonferenz ohne Ergebnis (14) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2 / 
1984 S.64f. fort). 

I. Verhaltenskodizes erschienen in den 
siebziger Jahren als probates pol i t isches 
Mittel der Staatengemeinschaf t , wenigstens 
Mindests tandards in solchen Bereichen zu 
setzen, die auf Grund divergierender nat io
naler Gesetzgebung oder konfl igierender J u 
r isdikt ionsansprüche (noch) nicht oder nur 
mit erhebl ichem Zei taufwand völkerrecht l ich 
geregelt werden können. Zu diesen Berei
chen zählen insbesondere die Tätigkeit und 
die Kontrol le der transnat ionalen Unterneh
men. Auf Grund fehlender rechtl icher B in 
dungswi rkung ist die Durchsetzung solcher 
Kodizes jedoch nur sehr schwer zu überwa
chen; zudem geben Überprüfungsversuche 
nicht selten Anlaß zu pol i t ischem Streit. Dies 
gilt auch für den im Rahmen der Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nat ionen (UNCTAD) ausgearbei teten Verhal
tenskodex zur Bekämpfung wet tbewerbs 
beschränkender Geschäftsprakt iken (Text: 
UN Doc. A/C.2/35/6) . 

Mit d iesem befaßt s ich die Genera lversamm
lung in ihrer Resolut ion 41/167 vom 5. De
zember 1986. Der Bericht einer Zusammen
kunft mit der unverwechselbaren Bezeich
nung Konferenz der Vereinten Nationen zur 
Überprüfung aller Aspekte des multilateral 
vereinbarten ausgewogenen Grundsatz- und 
Vorschriftenpakets zur Bekämpfung restrikti
ver Geschäftspraktiken — die 1980 bei der 
Verabschiedung des Kodex durch die Gene
ralversammlung für 1985 terminiert worden 
war (A/Res/35/63) und dementsprechend 
vom 4. bis zum 15. November 1985 in Genf 
s tat tgefunden hatte — wi rd darin zur Kennt
nis genommen ; eine weitere Überprüfungs
konferenz wird für 1990 einberufen. Interes

santer als der Wort laut der Resolut ion ist in
dessen das, was sie verbirgt und auf die 
nächste Überprüfungskonferenz vertagt: e i 
nen t iefgrei fenden Dissens der Tei lnehmer
staaten der Überprüfungskonferenz über 
Gegenstand, Anwendung und Fortentwick
lung des Kodex. 
II. Aufgabe der Überprüfungskonferenz im 
November 1985 (Bericht: TD/RPB/CONF.2/8) 
war es, einen Überbl ick über die Anwendung 
und Durchsetzung des »Grundsatz- und Vor-
schriftenpakets< zu gewinnen sowie Vor
schläge zu seiner Verbesserung und Ausge
stal tung zu verabschieden. Hierzu lagen der 
Konferenz unter anderem eine Studie des 
UNCTAD-Sekretar iats (die von verschiede
nen Tei lnehmern, so auch der Bundesrepu
blik Deutschland, wegen unpräziser Anga
ben über die wet tbewerbsrecht l iche Gesetz
gebung kritisiert wurde) sowie drei Deklara
t ionsentwürfe aus Ost, West und Dritter Welt 
vor. Die Tei lnehmer aus 77 Staaten — auch 
die EG-Kommiss ion war vertreten — konn
ten sich vor dem Hintergrund des verbrei te
ten Hangs zum Protekt ionismus al lerdings 
nicht auf eine gemeinsame Erklärung eini
gen. 

»Allgemeine Abrüstung protekt ionist ischer 
Vorkehrungen« — mit dieser sehr hoch
gesteckten Forderung hatte bereits der 
Bericht des UNCTAD-Sekretar iats (TD/RBP/ 
CONF.2/4) den ersten Strei tpunkt benannt. 
In seiner Eröffnungsrede betonte der Stel l 
vertretende Generalsekretär der UNCTAD, 
die Konferenz f inde zu einem Zei tpunkt statt, 
zu dem der Protekt ionismus wohl seinen bis
herigen Höhepunkt in der Nachkr iegsge
schichte erreicht habe. Indem sie ihre Unter
nehmen zu -freiwilligen Expor tbeschränkun
g e n und verschiedenen Marktabsprachen 
veranlaßten, hätten einige Industr iestaaten 
erhebl iche Handelsbeschränkungen zum 
Nachtei l der Entwicklungsländer bewirkt . 
Wet tbewerbsor ient ierung im Innern und Un 
terlaufen jegl icher Kontrol lversuche we t tbe 
werbsbeschränkender Geschäf tsprakt iken 
im internationalen Bereich, dies sei die w i 
dersprüchl iche Phi losophie des Protekt io
nismus, gegen die auch der Kodex gegen 
restrikt ive Geschäf tsprakt iken zur A n w e n 
dung gebracht werden müsse. Diesen Faden 
spannen sowohl die Sowjetunion als auch 
China und die »Gruppe der 77<, für die Ä g y p 
ten sprach, weiter. Ihre Resolut ionsentwürfe 
enthielten denn auch den Vorwurf mangeln
den pol i t ischen Wil lens auf Seiten einiger In
dustr ieländer, den Kodex zu verwirk l ichen, 
beziehungsweise die Anschu ld igung, daß 
diese durch protekt ionist ische Maßnahmen 
und wet tbewerbsbeschränkende Geschäf ts
prakt iken die Liberalisierung des Wel than
dels zu unterlaufen suchten. 
Gegen diese Schuldzuweisungen verwahr
ten sich insbesondere Austral ien als Spre
cher der west l ichen Industr ieländer und die 
Vereinigten Staaten. Sie beriefen sich auf die 
in langen Verhandlungen mühsam definierte 
Zielsetzung des Kodex, die allein we t tbe 
werbsbeschränkende Praktiken von Unter
nehmen, nicht aber staat l iche Maßnahmen 
im Rahmen der Außenhandelspol i t ik oder 
gar internationaler Abmachungen einbezie
he. Darüber hinaus machten die Vereinigten 
Staaten gel tend, daß auf Grund ihrer Erfah
rungen vertikale Absprachen zwischen Fir

men, die nicht im Wet tbewerb miteinander 
s tünden, in der Regel keine we t tbewerbs 
beschränkende Auswi rkung hät ten. Ihre 
Wet tbewerbspol i t ik s t imme insofern mit dem 
Kodex überein, als auch dieser von der not
wendigen Abschätzung unmit telbarer Aus 
wi rkungen einzelner Unternehmensprakt iken 
für den Wet tbewerb im Einzelfall ausgehe. 
Dahinter w i rd nun ein zweiter Dissens der 
Konferenz sichtbar. Er betrifft die pol i t ische 
Zielr ichtung und den recht l ichen Charakter 
des Kodex. Betonten die Vereinigten Staaten 
und Austral ien den empfeh lenden Charakter 
des »Grundsatz- und Vorschriftenpakets« 
und die freiwil l ige Übernahme seiner Regeln 
als Geschäf tsgrundlage, so stellten die Ent
wick lungsländer, China und die Sowjetunion 
die al lgemeine Regelungsabsicht des Kodex 
in den Vordergrund und betonten, er sei le
digl ich als erster Schri t t zu einer umfassen
den Kontrol le und E indämmung restriktiver 
Geschäf tsprakt iken zu verstehen. Konse
quent wurde denn auch seine Verrecht l i -
chung gefordert . 

Auf Grund dieser grundsätz l ichen Meinungs
verschiedenhei t konnte schließlich dr i t tens 
auch keine Einigkeit über die Verbesserung 
und wei tere Ausgesta l tung der Umsetzung 
des Kodex erzielt werden. Zwar betrachtete 
die Mehrzahl der Staaten die Konferenz als 
einen Meinungsaustausch über den Stand 
der jewei l igen Gesetzgebung wie der Infor
mat ionen in bezug auf we t tbewerbsschäd i 
gende Geschäf tsprakt iken im internat ionalen 
Bereich. So berichteten e twa Polen, Ungarn 
und die Bundesrepubl ik Deutschland über 
entsprechende Gesetzgebung oder Gesetz
gebungsvorhaben (wobei Bonn auf A b k o m 
men mit den Vereinigten Staaten (BGBl 
1976 II, 1712) und Frankreich (BGBl 1984 II, 
758) verweisen konnte); die EG-Kommiss ion 
t rug einen Erfahrungsbericht über ihre wet t 
bewerbsrecht l ichen Kompetenzen und die 
Praxis ihrer Ausübung bei. Was aber weitere 
Schri t te zur Verbesserung des Kodex und 
seiner Wirksamkei t angeht , so konnte aus 
fo lgenden Ansätzen keine gemeinsame Lö
sung formuliert werden: 

• Das UNCTAD-Sekretar iat , China und die 
-Gruppe der 77- wol l ten die den Kodex über
wachende , einmal jährl ich tagende Exper
tengruppe durch einen Sonderausschuß er
setzen. Dies lehnten die west l ichen Indu
str iestaaten unter anderem mit d e m Hinweis 
auf die damit gegebene Pol i t is ierungsgefahr 
ab . 
• Auf weniger Ab lehnung stieß d ie Forde
rung der Entwicklungsländer, zur besseren 
Transparenz und Überwachung regionale In
format ions- und Registr ierungszentren für 
wet tbewerbsbeschränkende Geschäf ts
prakt iken zu schaffen. Hier mangele es je
doch deut l ich an technischer Unterstützung 
seitens der Industr iestaaten; ledigl ich 
Schweden und Norwegen wurden als Aus
nahmen hervorgehoben. Die Bundesrepubl ik 
Deutschland konnte immerhin auf einige 
vom Bundeskarte l lamt veranstal tete interna
tionale Expertenkonferenzen zur Verbesse
rung des Informat ionsstandes in bezug auf 
wet tbewerbsschäd igende Geschäf tsprakt i 
ken verweisen und eine weitere Konferenz 
für 1986 mit Betei l igung von Entwick lungs
ländern ankünd igen. 

• Nicht weiter aufgegri f fen wurden schl ieß-
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